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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1995

Norm

StGB §311

Rechtssatz

Das Vergehen nach § 311 StGB ist bereits mit der fälschlichen Beurkundung formell vollendet, vorausgesetzt, daß der

Täter (wie hier) mit dem geforderten erweiterten Vorsatz gehandelt hat. Daß die Urkunde in der Folge tatsächlich im

Rechtsverkehr gebraucht wurde, ist dagegen nicht erforderlich; es genügt vielmehr, daß der Tätervorsatz auf einen

solchen Gebrauch gerichtet gewesen ist.
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